
Donnerstag, 5. März 2026

21

Die 13. AHV-Rente reisst ein Loch in die Kasse
Zur Finanzierung sind mehr Lohnbeiträge, höhere Mehrwertsteuern oder eine Anpassung des Rentenalters nötig – Letzteres wäre am gerechtesten

MICHAEL FERBER

Die Finanzierung der 13.AHV-Rente
ist weiterhin nicht gesichert – dass sie
für erhebliche Löcher im Altersvor-
sorgesystem sorgen wird, steht hin-
gegen fest. Bis zum Jahr 2055 sei bei der
AHV mit einem Defizit von 62 Milliar-
den Franken zu rechnen, und dafür sei
die 13.AHV-Rente massgeblich verant-
wortlich, heisst es in einer neuen Ana-
lyse des Instituts für Schweizer Wirt-
schaftspolitik (IWP) an der Universi-
tät Luzern.

Die Summe entspricht 7,4 Prozent
des Bruttoinlandprodukts (BIP) des
Bundes beziehungsweise knapp der
Hälfte der Nettoschulden des Bundes
im Jahr 2023. Das Schweizer Stimmvolk
und die Stände haben die Initiative zur
13.AHV-Rente am 3. März 2024 an-
genommen. Diese wird nun immer im
Dezember als Zuschlag zur Dezember-
Rente an alle Bezügerinnen und Bezü-
ger einer Altersrente ausbezahlt, zum
ersten Mal im Dezember dieses Jahres.

«Wird an der heutigenAHVnichts ver-
ändert, drohen Defizite über zwei Gene-

rationen hinweg», sagt Melanie Häner-
Müller, Leiterin des Bereichs Sozialpoli-
tik am IWP. Es brauche faire Lösungen,
um diese Lücken zu schliessen.

Künftige Generationen belastet

Für die Berechnung der genannten Zah-
len stützt sich das IWP auf die Methode
der Generationenbilanzierung – mittels
dieser wird geprüft, ob die langfristigen
Rentenversprechen durch die erwarte-
ten Einnahmen finanziert werden kön-
nen. So zeigt sich, welche finanziellen
Lasten auf künftige Generationen ver-
schoben werden.

Langfristig dürften sich die durch den
Ruhestand der Babyboomer-Generatio-
nen hervorgerufenen demografischen
Effekte abschwächen, erwartet Häner-
Müller. Zudem dürften aufgrund des in
der AHV angewendeten Mischindexes
die Renten nur halb so stark wachsen
wie die Löhne. Die AHV-Renten wer-
den in der Schweiz gemäss einem ge-
setzlichen Mischindex an die Lohn- und
Preisentwicklung angepasst. Im Allge-
meinen erfolgt dies alle zwei Jahre.

Ab 2072 – also in 46 Jahren – könnte
sich das Defizit in der AHV gemäss der
IWP-Analyse stabilisieren. «Trotzdem
sollte man nicht vorschnell Entwarnung
geben», sagt die Forscherin. Solche Pro-
jektionen beruhten auf der Annahme,
dass die Renten weiterhin nur gemäss
dem Mischindex wachsen. Historisch ge-
sehen seien die AHV-Renten mehrmals
ausgebaut worden – weswegen sie fak-
tisch imGleichschritt mit den Löhnen ge-
wachsen seien. Hier habe sich mehrfach
gezeigt, dass man politischeAspekte nicht
unterschätzen dürfe.

Auch andere Vorsorgespezialisten se-
hen keinenAnlass zur Entwarnung. «Das
Problem bei Generationenmodellen ist,
dass sie auf Annahmen zur demografi-
schen Entwicklung, zur Migration und
zum Lohnwachstum beruhen», sagt Eli-
sabeth Beusch, Ökonomin bei der UBS.
Schaue man sich beispielsweise die in
letzter Zeit weiter gesunkene Geburten-
rate in der Schweiz an, habe sie erheb-
liche Zweifel daran, dass sich dies quasi
von selbst einpendeln werde.

Auch der Berner Vorsorgespezialist
Werner C.Hug hält es für schwierig, eine

Prognose zur AHV zu machen. «Ent-
wicklungen wie die Corona-Krise oder
Kriege könnten alles durcheinanderbrin-
gen», sagt er.

Fair und gleichmässig verteilt

Um die 13.AHV-Rente zu finanzieren,
wären höhere Lohnbeiträge, eine Er-
höhung der Mehrwertsteuer oder eine
Anpassung des Rentenalters denkbar.
Die verschiedenen Finanzierungsquellen
entschieden darüber, ob die Last breiter
oder auf einzelne Altersgruppen verteilt
oder zukünftigen Generationen aufge-
bürdet wird, sagt Häner-Müller.

Am fairsten wäre aus ihrer Sicht die
Erhöhung des Rentenalters, da die An-
passung relativ gleichmässig auf alle Er-
werbstätigen verteilt würde. Auch aus
Sicht der Generationengerechtigkeit sei
dies die beste Lösung. Laut den Berech-
nungen des IWP wäre für eine vollstän-
dige Gegenfinanzierung bis 2055 eine
Erhöhung des Rentenalters von maximal
19 Monaten nötig.

Auch Beusch hält eine Erhöhung des
Rentenalters für die fairste Lösung, um

dem Problem zu begegnen. Lasse sich
eine Erhöhung des Rentenalters poli-
tisch nicht durchsetzen, habe die Er-
höhung der Mehrwertsteuer den Vorteil,
dass die Rentner dadurch auch etwas zur
Finanzierung beitragen würden. Aller-
dings würden Haushalte mit niedrigen
Einkommen überproportional belastet.

Das IWP spricht sich in der Analyse
zudem für eine AHV-Schuldenbremse
aus. Sobald die Einnahmen in der AHV
die Ausgaben nicht mehr decken wür-
den, müsse ein Automatismus greifen,
der gegensteuert und Reformen auslöst.

Hug ist von dem Konzept weniger
überzeugt. Er sieht in einer Schulden-
bremse «nichts anderes als ein Feigen-
blatt für Parlamentarier, die nicht ent-
scheiden können». Seines Erachtens liege
es am Bundesrat, einmal klare und un-
missverständliche Vorschläge zu machen
und diese dem Volk auch zu erklären.
Hug spricht sich gegen «Wischiwaschi-
Vorlagen» aus, die alle Seiten beglücken
sollen und keine Lösungen bringen. Nur
wenn Bundesrat und Parlament dazu
nicht mehr in der Lage seien, sei eine
Schuldenbremse in Erwägung zu ziehen.


